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zungen unter Umständen Bedeutung gewinnen. Allerdings 
bergen Geschwindigkeitsschätzungen oftmals ein Maß Un
gewißheit in sich, dessen Größe abhängig ist von individuell 
sehr unterschiedlich vorhandenen Erfahrungen und deren 
praktischer Nutzung bzw. Erprobung. Erst eine daraus ent
wickelte besondere Fähigkeit läßt als Beweismittel ver
wertbare Geschwindigkeitsschätzungen von Zeugen er
warten.28

Geschwindigkeitsschätzungen sind also nicht von vorn
herein unbrauchbar. Die Gerichte müssen sie aber einer 
sorgfältigen Prüfung unterziehen. So sind die Zeugen auch 
nach ihren Fähigkeiten und den Umständen zu befragen, 
die sie in die Lage versetzten, mit Sicherheit sagen zu kön
nen, daß die Geschwindigkeit des vom Angeklagten geführ
ten Fahrzeugs z. B. nicht unter 60 km/h betragen hat.

Gelegentlich wird die Auffassung vertreten, daß ein 
Sachverständiger die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs an
nähernd errechnen könne, die es im Moment des Anpralls 
an ein Hindernis oder auch bei einem frontalen Zusam
menstoß hatte (anhand der eingetretenen Materialdefor
mierung, insbesondere am Fahrzeug selbst). Das ist jedoch 
nur im Ausnahmefall möglich. In der Regel ist nicht aus
zuschließen, daß Faktoren auf die Deformierung Einfluß 
genommen haben, die im Nachhinein nicht erkennbar sind, 
zumal eine Wiederholung des Unfallgeschehens sich ohne
hin verbietet. Voraussetzung für eine solche Berechnung 
ist jedoch mindestens, daß das beschädigte Fahrzeug oder 
seine betroffenen Teile in unverändertem Zustand dem 
Gutachter zur Untersuchung zur Verfügung gestellt wer
den können. Auch dürfen an dem Hindernis bzw. an dem 
Fahrzeug, gegen das der Anprall erfolgte, keine bedeut
samen Veränderungen vor der Untersuchung vorgenom
men werden.26 In diesem Fall sollte das Gericht, bevor es 
die Beiziehung eines Gutachtens anordnet, den sachlich zu
ständigen Sachverständigen der Bezirksbehörde der Deut
schen Volkspolizei gemäß § 199 Abs. 2 StPO dahingehend 
konsultieren, ob unter den gegebenen Umständen des Ver
kehrsunfalls und seiner Entstehung die Geschwindigkeit 
vor dem Anprall und ggf. auch die das Schleudern des 
Fahrzeugs auslösende Geschwindigkeit anhand der einge
tretenen Deformationen nach physikalischen Gesetzmäßig
keiten errechenbar ist. Allein der visuelle Eindruck, den 
das Gericht durch die Besichtigung deformierter Fahrzeuge 
erlangt, genügt in der Regel nicht, um' zu verwertbaren 
Beweisergebnissen zu gelangen. Das wäre nur in den Fäl
len zweckmäßig, in denen einem Angeklagten die Behaup
tung zu widerlegen ist, daß er nur mit sehr geringer Ge
schwindigkeit (z. B. höchstens mit 25 km/h) gefahren sei, 
obwohl das Fahrzeug nach dem Aufprall einen Totalscha
den aufweist.

Weitere Erhöhung der Qualität
der gerichtlichen Hauptverhandlung und der Urteile

Die Anleitungstätigkeit der Direktoren der Kreisgerichte 
sowie der übergeordneten Gerichte hat sich richtigerweise 
auch auf die weitere Verbesserung der gerichtlichen Be
weisaufnahme und die Erhöhung der Aussagekraft der 
Urteile gerichtet. Das spiegelt sich in Fortschritten bei der 
exakten Beweisführung und der überzeugenden Begrün
dung der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit wider. In einzelnen Strafverfahren, in denen nicht alle 
erforderlichen Beweismittel ausgeschöpft wurden, war 
allerdings die überzeugende Begründung der getroffenen 
Entscheidung erschwert.

Eine weitere Qualifizierung der Arbeit ist auch notwen
dig, um die Motive für das strafrechtlich relevante Ver
halten besser herauszuarbeiten und die erhobenen Be
weise noch deutlicher zu einer überzeugenden Ausein
andersetzung im Urteil zu verwerten. Gerade die Beurtei
lung der belastenden und entlastenden Umstände ist von 
großer Bedeutung für die erzieherische Wirkung der ge
richtlichen Entscheidung. Das ist nicht nur für die er

kannte Hauptstrafe, sondern auch für die Zusatzstrafe und 
selbstverständlich für die inhaltliche Ausgestaltung von 
Bewährungsverurteilungen von Bedeutung.

Zutreffend wird vielfach von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, den vom Staatsanwalt beantragten Strafbefehl 
zu erlassen. Das setzt jedoch ebenfalls voraus, daß im Straf
befehl exakt die erfüllten Tatbestandsmerkmale begrün
det werden.2/ Dies muß eindeutig ersichtlich sein, da sonst 
der Strafbefehl an Überzeugungskraft verliert. So müssen 
z. B. aus dem Strafbefehl die Fakten zu erkennen sein, 
die eine reale Möglichkeit der Gefahr für Leben oder Ge
sundheit von Menschen gemäß § 200 StGB begründen. Ein 
Strafbefehlsverfahren ist in der Regel nicht die richtige 
Reaktion auf eine Verkehrsstraftat, wenn der Grad der 
Schuld erheblich ist und lebensgefährliche Verletzungen 
oder Verletzungen mehrerer Personen eingetreten sind.

Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit

Die Gerichte leisten auf dem Gebiet der Verkehrssicher
heit eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Gut entwickelt 
hat sich dabei die Zusammenarbeit mit den Organen der 
Verkehrspolizei und den gesellschaftlichen Organen (Ver
kehrssicherheitsaktive, Verkehrserziehungszentren, Ar
beitsgruppen Sicherheit im Straßenverkehr).28 Dabei haben 
sich u. a. folgende Methoden bewährt:
— Prozeßauswertungen, vor allem in Verkehrsbetrieben, 

Betrieben mit großem Fuhrpark und in Verkehrsteil
nehmerschulungen,

— Presseinformationen über Verkehrsstrafverfahren,
— Vermittlung von Schlußfolgerungen aus Strafverfahren 

in Betriebszeitungen, im Betriebsfunk und in Informa
tionsblättern für Fahrzeugführer. ■
Verstärkt wurden auch Informationen aus Strafverfah

ren an die örtlichen Räte sowie an die Leiter von Betrie
ben in Industrie und Landwirtschaft übergeben, um die 
Vorbeugung von Rechtsverletzungen im Straßenverkehr 
noch wirksamer zu gestalten. Eine solche auf Schwerpunkte 
konzentrierte Öffentlichkeitsarbeit und Informationspraxis 
ist auch künftig im Zusammenwirken mit den anderen 
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